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Antrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Prof. (Univ. Li-
ma) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther Felbinger, 
Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann 
Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Alex-
ander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi 
Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer und Frak-
tion (FREIE WÄHLER) 

Packungsbeilage für Arzneimittel in „Leichter Sprache“ 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür 
einzusetzen, dass bei allen Fertigarzneimitteln zusätzlich zum Bei-
packzettel eine Informationsschrift in „Leichter Sprache“ verbindlich 
vorgeschrieben wird, so dass gewährleistet ist, dass die Anforderun-
gen der UN-Behindertenrechtskonvention eingehalten werden.  

 

 

Begründung: 

Packungsbeilagen müssen gemäß § 11 des Arzneimittelgesetzes für 
die Anwenderin bzw. für den Anwender notwendige Angaben in all-
gemein verständlicher Sprache und gut lesbarer Schrift enthalten. 
Dennoch zeigt die Erfahrung, dass diese Beilagen für die Patientinnen 
und Patienten schwer verständlich sind. Mehrere Studien belegen 
dies, z. B. eine Studie des Wissenschaftlichen Instituts der AOK 
(WIdO) von 2015 sowie eine Studie der LangCor Service GmbH von 
2011. Für die Genesung ist aber auch die korrekte Einnahme oder 
Anwendung von Arzneimitteln unabdingbar. Insofern müssen die für 
Patienten wichtigen Informationen derart aufbereitet werden, dass sie 
für alle Menschen verständlich sind. Nur so können die Anforderun-
gen der UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt werden. Da die 
Verpflichtung zur Hinzufügung eines Beipackzettels für die Mitglied-
staaten der EU durch die Richtlinie 2001/83/EG geregelt ist, sollte ein 
Beipackzettel in „Leichter Sprache“ beigefügt werden und damit eine 
sinnvolle Ergänzung der notwendigen Informationen für alle Patientin-
nen und Patienten sein. 

 


